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1 Anlass, Erfordernis und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Durach plant die Verlegung der Tennisanlage des TSV Durach in den Bereich des Bäu-

erlinger Wegs. Im Rahmen dieser Maßnahme soll ebenso Baurecht für ein geplantes Vereinsheim mit 

integrierter Kegelbahn östlich der neuen Tennisplätze geschaffen werden.  

 

Abbildung 1: Lageplan Geltungsbereich mit DFK und TK (ohne Maßstab) 

Die Verlegung der Sportanlage erfolgt aufgrund der geplanten Errichtung eines Neubaus für das Kin-

derhaus St. Theresia am bisherigen Standort der Tennisanlage des TSV Durach. Um dort den Bau des 

Kinderhauses zu ermöglichen, sollen die neuen Tennisplätze auf einer Teilfläche der Grundstücke der 

TENNISANLAGE 

- neuer Standort - 

TENNISANLAGE 

- alter Standort - 
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Flurnummern 143 und 143/1, Gemarkung Durach, im Bereich des Bäuerlinger Wegs und im nördli-

chen Anschluss an die bestehenden Fußballplätze des VFB Durach realisiert werden. 

Die Wahl des Standorts auf den Teilflächen der Grundstücke mit Flurnummern 143 und 143/1 erfolgt 

aufgrund der direkten Nähe und guten Anbindung an die bereits bestehende Sportanlage des VFB 

Durach im südlichen Bereich des Planungsgebiets. Die Gemeinde verfolgt das Ziel, die neue Tennisan-

lage in den bestehenden Sportkomplex zu integrieren und eine zusammenhängende, multifunktio-

nale Nutzung des Areals als zentralen Sportstandort im Gemeindegebiet zu schaffen. 

Durch die räumliche Zusammenführung der Sporteinrichtungen entstehen viele Synergien, die eine 

effizientere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und (Flächen-)Ressourcen ermöglichen. So kön-

nen beispielsweise Erschließungswege, Parkflächen sowie Sanitär- und Umkleideräume gemeinsam 

genutzt werden, was sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bietet. Die Standortwahl 

fördert darüber hinaus, in Verbindung mit dem Skatepark bzw. Urban Sports Park Durach im östli-

chen Bereich des Planungsgebiets sowie der geplanten Errichtung eines neuen Vereinsheims mit in-

tegrierter Kegelbahn die Stärkung der sportlichen Gemeinschaft sowie die Identität des Gebiets als 

ganzheitliches Sport- und Freizeitareal der örtlichen Sportvereine. 

2 Übergeordnete Planungsvorgaben 

Als Kleinzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen bzw. dem Stadt- und Umlandbereich 

im ländlichen Raum (vgl. LEP & RP 16: „Strukturkarte“) kommt die Gemeinde Durach mit der gegen-

ständlichen Planung ihrer Aufgabe nach, „die Funktion der gesamten Region im Bereich Erholung, 

Freizeit und Sport zu sichern und weiterzuentwickeln“ sowie dem Bestreben nach einem vielfältigem 

„Angebot an Freizeit-, Erholungs- und Sporteinrichtungen“ zu folgen (RP 16, B III 5.1 G).  

Darüber hinaus wird hierbei grundsätzlich dem Ziel des LEP Bayerns entsprochen, „gleichwertige Le-

bens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst hoher Qualität zu schaffen und zu erhalten“ (LEP, Z 

1.1.1). Zusätzlich wird mit der Erhaltung und Entwicklung eines ausreichenden Sport- und Freizeitan-

gebots im Gemeindegebiet dem Grundsatz gefolgt, „die Abwanderung vor allem junger Bevölke-

rungsgruppen“ zu vermindern (LEP, G 1.2.2).  

Demnach entspricht die gegenständliche 7. Änderung des Flächennutzungsplanes den übergeordne-

ten Planungsvorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans Allgäu (16). 

3 Das Baugebiet 

3.1 Lage, Größe und Nutzung des Änderungsbereiches 

Der gegenständliche Änderungsbereich von insgesamt ca. 6,16 ha umfasst Teilflächen der Grundstü-

cke mit den Flurnummern 137, 143, 143/1 und 143/30. Das Planungsgebiet befindet sich nördlich des 

Kinderhauses Christophorus bzw. der Grund- und Mittelschule Durach zwischen dem Bäuerlinger 

Weg und der Vorwaldstraße. Der Planbereich weist eine weitgehend ebene Topografie auf. 
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Abbildung 2: Lageplan DFK (ohne Maßstab) 

Die von den neuen Tennisplätzen und dem Vereinsheim überplanten Flächen werden derzeit als ex-

tensive Grünflächen genutzt. Nördlich außerhalb des Geltungsbereichs grenzen noch weitere exten-

sive Grünflächen an das Planungsgebiet an, wobei in östlicher Richtung der Siedlungskörper der Ge-

meinde Durach folgt. Im südlichen Bereich befinden sich innerhalb des Planungsgebiets bestehende 

Sport- und Fußballplätze des VFB Durach. Westlich und nordwestlich befinden sich der Bäuerlinger 

Weg sowie innerhalb des Geltungsbereichs bestehende Bebauungen einer Holzschnitzelverbren-

nungsanlage bzw. eines Heizkraftwerkes. Im östlichen Bereich des Planungsgebiets liegt der vor kur-

zem eröffnete Skatepark bzw. Urban Sports Park Durach. 
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3.2 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über den bestehenden Bäuerlinger Weg. Dieser stellt die 

zentrale Erschließungsachse dar und gewährleistet über seine Anbindung an die südlich gelegene 

Vorwaldstraße den Zugang zum örtlichen Straßennetz. Durch die Anbindung der Vorwaldstraße an 

die Füssener Straße (Staatsstraße 2520) wird darüber hinaus eine Verbindung zum überörtlichen Ver-

kehrsnetz hergestellt. 

Der gegenständliche Geltungsbereich ist somit sowohl gut an den Ortskern von Durach als auch an 

die nahegelegene kreisfreie Stadt Kempten angebunden. 

Die Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist ebenfalls sichergestellt. Eine 

Anbindung besteht über die Bushaltestelle der Buslinie 63 im Ortszentrum von Durach, welche eine 

direkte Verbindung nach Kempten bietet. Darüber hinaus befindet sich westlich davon der Bahnhof 

Durach, der einen Anschluss an das überörtliche Schienennetz ermöglicht. Beide Haltepunkte des öf-

fentlichen Nahverkehrs sind vom Plangebiet fußläufig erreichbar. Die Entfernung zur Bushaltestelle 

beträgt etwa 600 Meter, während der Bahnhof rund 850 Meter entfernt liegt. 

 

Abbildung 3: Vorentwurfsplanung neue Tennisanlage mit Vereinsheim, LARS consult (ohne Maßstab) 
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4 Darstellung im Flächennutzungsplan 

4.1 Darstellung im derzeitigen Flächennutzungsplan 

Der aktuell rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Durach stammt aus dem Jahr 

1997. 

Derzeitig wird der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan entsprechend der Entschei-

dung des Gemeinderats vom Oktober 2013 in seiner Gesamtheit neu aufgestellt.  

 

Abbildung 4: Darstellung rechtskräftiger FNP mit Legende (ohne Maßstab) 
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Der rechtswirksame Flächennutzungsplan von 1997 stellt für den Änderungsbereich einen Parkplatz 

(ruhender Verkehr) im Norden, Grünflächen mit Zweckbestimmung Parkanlage im Osten, Bolzplätze 

im Süden und Grünflächen mit Zweckbestimmung Sportplatzanlage im Westen dar. Darüber hinaus 

wird das Planungsgebiet mit der Darstellung von Schallschutzmaßnahmen städtebaulicher Art durch-

quert. 

4.2 Änderungsdarstellung 

In der gegenständlichen Änderung wird im Geltungsbereich eine gesamtheitliche Gemeinbedarfsflä-

che gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB für sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen dar-

gestellt (vgl. PlanZV Nr. 4.1). 

 

 

Abbildung 5: Änderungsdarstellung 7. Änderung mit Legende (ohne Maßstab) 
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5 Immissionen und Emissionen 

Aufgrund der an den Geltungsbereich angrenzenden Grünflächen muss zeitweise von entsprechen-

den Emissionen (z.B. Lärm, Gerüche und Staub) aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausgegangen 

werden. Dies stellt jedoch keinen erheblichen Konflikt zur geplanten Nutzung im Planungsgebiet dar. 

Auf Grund der mit den verschiedenen Sportanlagen in Verbindung stehenden Nutzung ist im Areal 

mit nutzungsbedingten Geräuschaufkommen, insbesondere durch Verkehr und der sportlichen Betä-

tigung auf den Tennis- und den Fußballplätzen, zu rechnen. Jedoch ist im Rahmen der Erschließungs- 

und Ausführungsplanung ein Erdwall im Osten und Norden der Sportanlagen als Schallschutzmaß-

nahme geplant, die an den südöstlich gelegenen Lärmschutzwall am Skatepark anschließt. Insofern 

ist auch hier mit keinen erheblichen Konflikten zu rechnen. 

6 Bedarfsnachweis und Standortentscheidung 

Die Änderung des FNP soll die baurechtliche Voraussetzung für die Verlegung der Tennisplätze und 

die Errichtung eines neuen Vereinsheims mit integrierter Kegelbahn schaffen. Das Erfordernis für die 

Nutzungsänderung ergibt sich durch den konkreten Bedarf der Verlegung der Tennisplätze aufgrund 

des Baus der Kindergarten an dem bisherigen Standort. Da die Tennisanlage des TSV Durach als 

Sportstätte weiterhin im Gemeindegebiet erhalten bleiben soll, müssen die Tennisplätze an einem 

neuen Standort errichtet werden. Grund für die Standortwahl auf den Teilflächen der Grundstücke 

mit den Flurnummern 143 und 143/1 ist die Aufnahme und Ergänzung der Tennisanlage in die beste-

henden Sport- und Fußballanlagen. So wird zusammen mit den bestehenden Sportanlagen ein ganz-

heitlicher und wahrnehmbarer Ort für Sport- und Freizeitaktivitäten in der Gemeinde Durach ge-

schaffen.  

7 Ziel der frühzeitigen Beteiligung 

Ziel der frühzeitigen Beteiligung ist insbesondere, Informationen der Fachstellen sowie aus der Öf-

fentlichkeit zu folgenden Themenbereichen einzuholen und die diesbezüglichen Erfordernisse weite-

rer Planungsinhalte in Erfahrung zu bringen: 

- weitere städtebauliche Belange 

- ggfs. weitere immissionsschutzrechtliche Erfordernisse (neben den bereits angesprochenen 

geplanten Maßnahmen) 

- naturschutzfachliche Erfordernisse 

 

Wir bitten darüber hinaus um Mitteilung aller Informationen und Aspekte, die für die weitere Pla-

nung relevant sein können. 


